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Gesetz zur Änderung der Ordnung für die Kirchengemeinden und örtlichen kirchlichen 
Stiftungen – Kirchengemeindeordnung/KGO (BO-Nr. 2911 – 31.05.2022, KABl 
66[2022], 457-459) 
Hinweis: Die geänderten Paragrafen sind thematisch sortiert, die Änderungen durch 
Fettdruck gekennzeichnet. 
 
I. ÄNDERUNG IM BEREICH KIRCHENPFLEGEN 
 
§ 11     KIRCHENPFLEGEN 
(1)      Die Kirchenpflegen sind nichtrechtsfähige kirchliche Stiftungen und stehen  
          in Trägerschaft der örtlichen Kirchengemeinden. Näheres regelt das  
          KSÜG. 
(2)       Zu den Aufgaben der Kirchenpflegen gehören unter anderem die Herstel- 

lung, Ausstattung, Ausschmückung und Instandsetzung der Kirchen und Ka-
pellen, die Herstellung und Unterhaltung der erforderlichen Gebäude für die 
Pfarrgeistlichen und der kirchlichen Friedhöfe, die Besoldung der für den Kult-
bereich und die Seelsorge angestellten Bediensteten und die Beschaffung des 
sächlichen Bedarfs für die Zwecke des Gottesdienstes und der Seelsorge. 

           Im Abkürzungsverzeichnis wird ergänzt:  
KSÜG: Gesetz über die Überführung der Kirchenpflegestiftungen in der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart in die Rechtsform nichtrechtsfähiger kirchlicher Stiftungen 
in Trägerschaft der örtlichen katholischen Kirchengemeinden (BO-Nr. 4095 – 
02.08.22, KABl 66 [2022] S. 288–289) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. ÄNDERUNGEN AUFGRUND DER TEILBARKEIT  
DER STELLE IM KIRCHENPFLEGEAMT 
 
§ 18    Aufgaben 
           (1) – (6) Text unverändert 
(7)      Der Kirchengemeinderat übernimmt die ihm in dieser Ordnung zugewiesenen 

 Aufgaben der örtlichen Vermögensverwaltung und wählt den/die Kirchenpfle-
ger/in beziehungsweise die beiden Kirchenpfleger/innen, die sich die 
Stelle des hauptberuflichen Kirchenpflegers/der hauptberuflichen 
Kirchenpflegerin teilen. 

(8)–(9) Text unverändert 
 
§ 21    Zusammensetzung 
(1)       Text unverändert 
(2)        Dem Kirchengemeinderat gehören als Mitglied mit beratender Stimme an: 

1. die für den Dienst in der Kirchengemeinde bestellten Priester, Diakone,  
   Gemeinde- und Pastoralreferent/inn/en und Gemeinde- und Pastoralassistent/  
   inn/en, 
2.der/die Kirchenpfleger/in beziehungsweise die beiden Kirchenpfle-  
   ger/innen, die sich die Stelle des hauptberuflichen Kirchenpfle- 
   gers/der hauptberuflichen Kirchenpflegerin teilen; sofern ein/e Ge- 
   samtkirchenpfleger/in beziehungsweise zwei Gesamtkirchen-  
   pfleger/innen für mehrere Kirchengemeinden ernannt ist/sind, kann/kön- 
   nen er/sie sich durch eine/n Mitarbeiter/in seiner/ihrer Verwaltung in der Sit- 
   zung vertreten lassen, 
3.–5. Text unverändert 

(3)–(4) Text unverändert 
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§ 32     Gesamtkirchengemeinderat 
(1)–(3) Text unverändert 
(4)        Trifft die Ortssatzung keine abweichende Regelung, gehören dem Gesamt- 
           kirchengemeinderat mit beratender Stimme an: 
           1. Aufgrund ihres Amtes: 
              a) die mit überpfarrlicher Seelsorge im Bereich der Gesamtkirchengemeinde  
                  beauftragten Personen, 
             b) der/die Gesamtkirchenpfleger/in beziehungsweise die beiden Ge- 
              samtkirchenpfleger/innen, die sich die Stelle des Gesamtkirchen- 
             pflegers/der Gesamtkirchenpflegerin teilen. 
           2.–3. Text unverändert 
(5)–(8) Text unverändert 
 
§ 67     Stellung des Kirchenpflegers/der Kirchenpflegerin 
(1)–(7)  Text unverändert 
(8)      Die Einrichtung einer hauptberuflichen Kirchenpflegerstelle sowie deren Tei- 

lung bedarf der Genehmigung der Bischöflichen Aufsicht. Der/Die hauptberuf-
liche Kirchenpfleger/in muss entsprechend dem festgelegten Stellenprofil über 
die notwendige fachliche Eignung verfügen. Der/Die hauptberufliche Kirchen-
pfleger/in wird vom Kirchengemeinderat aus einer im Einvernehmen mit der 
Bischöflichen Aufsicht erstellten Kandidatenliste gewählt. Das Nähere regelt 
eine Verfahrensordnung. 

           Die Wahl bedarf der Genehmigung durch die Bischöfliche Aufsicht. 
(9)–      Text unverändert 
(11)  
 
 
 
 
 
 
 

§ 68     Gesamtkirchenpfleger/in 
Der/Die Kirchenpfleger/in einer Gesamtkirchengemeinde beziehungsweise 
die beiden Kirchenpfleger/innen, die sich die Stelle des hauptberuf-
lichen Kirchenpflegers/der hauptberuflichen Kirchenpflegerin teilen, 
ist/sind zugleich Kirchenpfleger/in bzw. Kirchenpfleger/innen der zur Ge-
samtkirchengemeinde gehörigen Kirchengemeinden und Kirchenpflegen. Der 
Gesamtkirchengemeinderat kann in besonderen Fällen mit Genehmigung der 
Bischöflichen Aufsicht Abweichendes regeln. 

 
§ 69     Gemeinschaftliches Kirchenpflegeamt 

Benachbarte Kirchengemeinden können zur zweckmäßigen Verwaltung ein ge-
meinschaftliches Kirchenpflegeamt mit einem/einer Kirchenpfleger/in oder zwei 
Kirchenpfleger/inne/n einrichten, die sich die Stelle des hauptberuf-
lichen Kirchenpflegers/der hauptberuflichen Kirchenpflegerin teilen. 
Für die Anstellung des Kirchenpflegers/der Kirchenpflegerin findet § 67 ent-
sprechende Anwendung. Die Tragung des Aufwandes wird durch Vereinbarung 
bestimmt. Die Einrichtung eines gemeinschaftlichen Kirchenpflegeamtes und 
die Vereinbarung hierüber bedürfen der Genehmigung der Bischöflichen Auf-
sicht. 
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III. PRÄZISIERUNG DER REGELUNG ZU DEN HINDERUNGSGRÜNDEN 
 
§ 27     Hinderungsgründe 
           Personen, die 
           a)  in einem Beschäftigungsverhältnis zur Kirchengemeinde oder zum Pfarrer  
                stehen oder zum Dienst in der Kirchengemeinde bestellt sind, soweit nicht  
                eine geringfügige Beschäftigung im Sinne der geltenden rechtlichen Rege- 
                lungen vorliegt, oder 
           b)  Mitglieder des Kirchengemeinderates von Amts wegen oder 
           c) Leiter/innen oder stellvertretende Leiter/innen eines Verwaltungs- 
               zentrums sind, in dessen Zuständigkeitsbereich diese Kirchen- 
               gemeinde liegt, oder 
           d) Hauptabteilungsleiter/innen, Abteilungsleiter/innen oder stellver- 
               tretende Abteilungsleiter/innen des Bischöflichen Ordinariates  
               sind, und Aufgaben im Bereich der Aufsichtsführung über diese  
               Kirchengemeinde wahrnehmen, 
           können keine Kirchengemeinderäte beziehungsweise Kirchengemeinderätinnen  
           sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.        KORREKTUR VON VERWEISEN 
 
§ 16     Kirchliche Rechtspersonen, örtliches Kirchenvermögen 
           Die in §§ 5 bis 7. 11, 13, 14 und 15 genannten juristischen Personen sind kirch- 
           liche Rechtspersonen im Sinne dieser Ordnung. Weiterer Text unverändert 
 
§ 34    Pastoralausschuss 
(1)–(3) Text unverändert 
(4)        Dem Pastoralausschuss gehören pastorale Mitarbeiter/innen nach § 19 Absatz 1  
           Satz 6 und ehrenamtlich tätige Mitarbeiter/innen an. (weiterer Text unverändert) 
 
§ 80    Sorgfaltspflicht für kirchliche Gebäude 

Die in den §§ 5 bis 7, 11, 13, 14 und 15 genannten kirchlichen Rechtspersonen 
haben dafür zu sorgen, dass die kirchlichen Gebäude stets in gutem baulichen 
Zustand sind. (weiterer Text unverändert) 
 

§ 84     Aufsicht durch den Dekan 
(1)        Die Aufsicht über die in den §§ 3, 5 bis 7, 11, 13, 14 und 15 genannten kirch- 
           lichen Rechtspersonen übt der Dekan aus. (weiterer Text unverändert) 
(2)–(4) Text unverändert 
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